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Bericht über die Landtagssitzung 
vom 23. Dezember 1958 A n  dec Schwelle des 

neuen J.ahces 
richten wir an Seine Durchlaucht den 
Landesfürsten Franz Josef II. und an 
die ganze Fürstliche Familie in größter 
Ergebenheit 

hec&tiche Qtikk- und 
Segenswünsche 
für  das Jahr 1959. 

Am 23. Dezember, vormittags 10.00 Uhr, ver
sammelte sich der Landtag zur Behandlung ei
ner reichbefrachteten Tagesordnung. Landtags
präsident Dr. Hoop eröffnete die Sitzung, be
grüßte alle Abgeordneten und den Vertreter 
der Fürstlichen Regierung, Regierungschef Ale
xander Frick. (Die Abgeordneten Alfons Büchel 
und Dr. Alois Vogt waren durch die Ersatzabge
ordneten Engelbert Kranz und Dr. Walter Oeh-
ry vertreten). Nach Genehmigung des Proto
kolls der Landtat^sitzung vom 20. November 
1958 verabschiedete der Landtag das Gesetz 
über den Schutz und die Wohlfahrt der Jugend 
in 3. Lesung einstimmig, wobei Landtagspräsi
dent Dr. Hoop die Abgeordneten darüber orien
tierte, daß im Zuge der Annahme dieses Ge
setzes nach Ansicht der eingesetzten Kommis
sion eine Aenderung bezw. Ergänzung der Ver
fassung notwendig werde. Auf Grund dessen 
müßte Art. 102 der Verfassung vom 5. Oktober 
1921 wie folgt neu gefaßt werden: «Die Ge-
richtbarkeit in Strafsachen wird in erster Instanz 
beim Landgerichte von diesem, allenfalls vom 
Schöffengerichte, vom Kriminalgerichte und 
vom Jugendgerichte ausgeübt.» — Der Landtag 
genehmigte hierauf den Vorschlag zur Verfas
sungsänderung gemäß vorstehendem Wortlaut 
einhellig und nahm eine entsprechende Geset
zesvorlage einstimmig an. 

Ebenfalls verabschiedet wurde das Gesetz 
über die Erhebung einer Beherbergungstaxe, 
"das in 3. Lesung ohne weitere Aenderungen 
ebenfalls einstimmig genehmigt wurde. 

Unter Punkt 4 der Tagesordnung nahm der 
Landtag zu einem Gesetzesentwurf betr. die Ab
änderung des Gesetzes über die Liechtensteini
schen Kraftwerke Stellung. Dieser Entwurf sieht 
für §4 des Gesetzes vom 16. Juni 1947 insofern 
eine Aenderung vor, als künftig die Bestim
mung, daß dem Verwaltungsrat zwei Landtags
abgeordnete angehören müssen, nicht mehr 
Geltung haben soll. Auf Grund dieser Aende
rung wurde dem Landtag ein neuer Entwurf, 
Fassung von Art. 4 des Gesetzes vom 16. Juni 
1947 vorgelegt, der wie folljt lautet: 

«In den Satuten ist insbesondere vorzusehen: 
a) Die Geschäftsführung und Vertretung der 

Anstalt obliegt einem Verwaltungsrat, be
stehend aus sieben ständigen und zvfrei 
stellvertretenden Mitgliedern. Der Ver
waltungsrat und dessen Präsident werden 
auf eine Amtsdauer von vier Jahren vom 
Landtag gewählt. 

b) Die Regierung entsendet zu den Sitzun
gen des Verwaltungsrates einen Vertre
ter mit beratender Stimme. 

c) Statutenänderungen bedürfen der Geneh
migung des Landtages.» 

Diese gesetzliche Aenderung nahm der Land
tag nach erfolgten Lesungen an und genehmigte 
zugleich die Verordnung über die Abänderung 
des Organisationsstatuts der Liechtensteini
schen Kraftwerke in nachstehendem Sinne: 

«Der Verwaltungsrat besteht aus sieben stän
digen und zwei stellvertretenden Mitglie
dern. Der Verwaltungsrat und dessen Präsi
dent werden auf eine Amtsdauer von vier 
Jahren vom Landtag gewählt. Im übrigen 
sollen bei der Bestellung des Verwaltungs
rates die verschiedenen Landesgegenden und 
die Interessen der Wirtschaft nach Möglich
keit berücksichtigt werden.» 

Als weiteren Punkt der Tagesordnung behan
delte der Landtag einen Gesetzesentwurf betr. 
die Abänderung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung, der künftighin betr. dem Ver.wal-
tungsrat eine Aenderung vorsieht und zwar in 
dem Sinne, daß der Regierungsvertreter künf
tighin nur noch mit beratender Stimme dem 
Verwaltungsrat angehört, während er diesem 
bisher als stimmberechtigtes Mitglied angehör
te. 

Die Subventionsgesuche für je eine Tiefkühlj 
anlage lh Mauren und Schellenberg wurde mit 
den im Subventionsreglement enthaltenen Ans 
sätzen von 20% subventioniert. 

Eingehend auf das Subventionsgesuch fülr 
Drainagen und Pumpwerke, wurde eine aus
führliche Eingabe der Gemeindevorstehung 
Mauren verlesen, auf deren Inhalt wir noch zu-, 
rückkommen werden. Das Gesuch lautete auf 
80% Subvention für Pumpwerkkosten und 50% 
Subvention für die Drainagen. — Die Debatte 
eröffnete der Abgeordnete Roman Gafiner, in
dem er an den Regierungsvertreter die Anfra
ge stellte, ob die nun vom Landtag, neu festge
setzten Prozentsätze auch für jene Drainagen 
in Anwendung kommen, die seit einiger Zeit 
im Gange sind. Hierauf antwortete Regierungs
chef Frick, daß diese Ansätze für alle jene Drai-
nagearbeiten Geltung haben sollen, für die noch 
keine bindende Abrechnung auf Grund der al
ten Sätze erfolgte. Hierauf meldete sich der Ab
geordnete Leo Gerner zum Wort und führte f o t  
gendes aus: «Ich"habe miir.die SübventiöriierÜBigl 
der Entwässerungsangelegenheit durch den 
Kopf gehen lassen. Aus den vielen Unterlagen, 
die den Abgeordneten zur Verfügung stehen, 
möchte ich auf das Protokoll vom 14. Mai 1957 
hinweisen, das von den Ing. Zollikofer, From
melt, Hartmann und Ospelt verfaßt wurde. Sei
nerzeit wurde angeregt, an der Eschemündung 
bei Bendern ein Pumpwerk zu erstellen, welches 
das ganze Eschewasser zu bewältigen hätte. 
Dieses Pumpwerk bedingte die Tieferlegung der 
Eschesohle auf einer Länge von 4J4 km. Die Tie
ferlegung der Esche wurde mit einem Kosten
aufwand von einer Million berechnet. Wenn wir 
zwei Pumpwerke in Eschen und zwei Pumpwer
ke in Mauren mit Fr. 400 000.— Baukosten be
rechnen, so hat das Land nur zwischen der Tie
ferlegung der Esche und den jetzigen Bauko
sten der Pumpwerke einige Hunderttausend Fr. 
eingespart, ohne die Baukosten des Pumpwer
kes in der Esche zu erwähnen. Die Betriebsko
sten für das Pumpwerk an der Eschemündung 
sind im genannten Protokoll mit Fr. 36 000.— 
pro Jahr errechnet. Diese Kosten hätten zum 
größten Teil vom Land getragen werden müs
sen. 

Seit dem Bau des Kanals und der Esche be
zahlen die Gemeinden Beiträge an die Unter
haltskosten dieser Vorfluter. Nun müssen die
se Gemeinden Pumpwerke mit hohen Betriebs
kosten erstellen, um das Drainagewasser in die 
Esche zu führen. Nach meiner Ansicht ist das 
Land verpflichtet, an die Betriebskosten der 
Pumpwerke einen prozentualen Beitrag zu lei
sten. Ich habe in einer früheren Sitzung die 
Subventionssätze unserer Nachbarstaaten für 
Drainagen aufgezeigt und wir können daraus 
entnehmen, daß auch unsere Nachbarn alles 
daran setzen, den Bauernstand zu erhalten. Nach 
diesen Sätzen dürfte der Subventionssatz für die 
Entwässerung des der Landwirtschaft noch zur 
Verfügung stehenden Bodens erhöht werden. 
Ich glaube, daß dies den Herren Abgeordneten 
unter den erwähnten Voraussetzungen nicht 
schwer fallen dürfte und für das Land tragbar 
wäre.» 

Weiter äußerte sich der Abgeordnete Georg 
Oehri von Schellenberg zu diesem Problem, in
dem er auf die schweren Belastungen der Bo
denbesitzer hinwies und erklärte, daß sich die 
bisherigen Erwartungen punkto Drainagen lei
der nicht «erfüllt hätten. Er wies vor allem auf 
das intensiv bebaute Schellenberger Riet hin 
und ersuchte den Landtag um weitgehendste 
Unterstützung in dieser wichtigen Frage. Der 
Abgeordnete Pat}l Oehri brachte hierauf einen 
Antrag ein, der sich auf folgende Sätze stützte: 
40% Subvention für Drainagen, 75% für Pump
werke und 50% fiir .die laufenden Betriebsko
sten der Pumpwerke. 

Zu diesem Antrag nahm Regierungschef Frick 
Stellung, indem er darauf hinwies, daß eine Sub
ventionierung von Betriebskosten schwere Kon
sequenzen hätte, wobei er anführte, daß zum 
Beispiel in diesem Falle auch die Räumungsar
beiten von Drainagegräben zu Betriebskosten 
gerechnet werden müßten. Er warnte den Land
tag im Sinne der Gesunderhaltung der Staats
finanzen und einer konsequenten Subventions
politik vor einer solchen Regelung, worauf der 
Regierungschef nochmals kurz den kegierungs-
antrag begründete, der 7a Subvention für die 
Pumpwerke und für Drainagen 40% vorsieht. 
Regierungschef Frick wies darauf hin, daß z. B. 
mit diesen Ansätzen die Subventionsbeiträge 
für das Eschner Riet höher seien, als wenn man 
lediglich nur die Pumpwerke zu 90% oder gar 
zu 100% subventioniert hätte, weil die Erhö
hung, der Subvention der Drainagen von 3 3 ^  
auf 40% mehr als ausgleichend wirke und so
mit dem Gesuch der Gemeinde Eschen voll ent
sprochen werde. 

.Der Abgeordnete Meinrad Ospelt unterstütz
te Regierungschef Frick und den Antrag der Re
gierung und führte aus, daß auch dife Gemein
de Vaduz große Mittel in den Drainagen inve
stiert habe und weiter investieren müsse. Er 
trete aber trotzdem für den Antrag der Regie
rung ein, weil seines Erachtens der Staat in 
diesem Falle weitmöglichst entgegenkomme. — 
Nach dieser Debatte ließ Landtagspräsident Dr. 
Hoop über den Antrag des Abgeordneten Paul 
Oehri abstimmen. Hierauf fiel der Antrag des 
Abgeordneten Paul Oehri, indem er nur drei 
Stimmen auf sich vereinigte. In der Folge 
stimmte der Landtag dem Antrag der Regierung 
mit 11 gegen 4 Stimmen zu. 

Unter Punkt 10 der Tagesordnung referierte 
Regierungschef Frick über das Projekt der Un
terländer Wasserversorgung. Der Regierungs
chef wies auf die wirtschaftliche und hygieni
sche Bedeutung einer solchen Gesamtanlage 
hin und berichtete über die bereits erfolgten 
Verhandlungen mit den Unterländer Gemein
den auf Grund des vorliegenden Gesamtprojek
tes, das von der Regierung nach Konsultierung 
der Gemeinden eingeholt worden sei und dem 
auch der Landtag einmütig zustimmte. — Nach 
den aufschlußreichen Ausführungen des Regie
rurigschefs, auf die wir noch eingehend zurück
kommen werden, schloß Landtagspräsident Dr. 
Hoop die Vormittagssitzung, worauf sich der 
Landtag nachmittags J^3 Uhr wieder in öffent
licher Sitzung versammelte. 

Die Neuanslellung von zwei weiteren Polizi
sten war der erste Verhandlungspun'kt der 
Nachmittagssitzung. Landtagspräsident Dr. J .  
Hoop gab von der Eingabe des F. L. Sicherheits-
körps Kenntnis, in welcher z. H. der Regierung 
die Notwendigkeit dieser Neuanstellungen ein
läßlich begründet wurde. N^ch ergänzenden 
Ausführungen durch Regierungschef Frick mel
dete sich der Abg. Leo Gerner, und unterstütz
te den Plan, in Eschen einen ständigen Polizei
posten einzurichten. Der Abg. Meinrad Ospelt  ̂
äußerte sich ebenfalls positiv zu den Neuan
stellungen und ersuchte die Regierung, bei den 
Neuanstellungen das Qualifikationsprinzip wal
ten zu lassen, damit wirklich die Tüchtigsten 
und Fähigsten zum Zuge kommen. Der Abg. 
Andreas Vogt kam auf die Ausführungen des 
Abg. Leo Gerner zurück und ersuchte die Re
gierung um neuerliche Prüfung betr. eines stän
digen Polizeipostens in Eschen und entsprechen
de Berichterstattung an den Landtag, bevor end
gültig entschieden werde. — Der'Abg. Dr. Wal
ter Oehri sprach sich ebenfalls für die Schaffung 
eines ständigen Posten in Eschen aus, bemerk
te aber betr. den Ausführungen des Abg. Mein
rad Ospelt, daß es seines Erachtens nicht in die 
Kompetenz des Landtages falle, über die An-
wendung des Qualifikatiönsprinzips zu entschei
den, obwohl er persönlich ganz für dessen An

wendung wäre. Landtagspräsident Dr. Hoop 
entgegnete darauf, daß der Landtag auch in die
ser Sache sein Mitspracherecht habe und daß 
man dem Abg. Meinrad Ospelt grundsätzlich 
beipflichten müsse, wenn er von der Anwen
dung des Qualifikationsprinzips für die Bewer
ber klar und unmißverständlich gesprochen ha
be. — Schließlich stimmte der Landtag dem An
trag auf Anstellung von zwei weiteren Polizi
sten einmütig zu. 

Ueber den Voranschlag der Liechtensteini
schen Kraftwerke für 1959 referierte der Abg. 
Dr. Ernst Büchel in der Eigenschaft als Mitglied 
der Geschäftsprüfungskommission des Landta
ges. Er schlug dem Landtag die Genehmigung 
des vorgelegten Voranschlages vor, worauf der 
Landtag diesen einstimmig genehmigte. 

Außerhalb der Tagesordnung behandelte der 
Landtag hierauf ein Subventionsgesuch für die 
Kunstausstellung in Vaduz und bewilligte eine 
Sondersubvention von 3000.— Fr., mit welcher 
verhindert werden kann, daß die Kunstausstel
lung über die Wintermonate geschlossen wer
den muß, was nach Ansicht des Regierungschefs 
verhindert werden sollte, nachdem dieser Aus
stellung auch große kulturelle Bedeutung zu
kommt. Leider seien aber geräde dann die Aus
lagen am größten, und zwar infolge Heizung 
usw. und anderseits die Besucherzahl am klein
sten. Der Landtag bewies s,ein Verständnis für 
diese kulturlle Einrichtung und stimmte dem 
Sonderbeitrag diskussionslos zu. 

Die Behandlung des letzten Punktes der Ta
gesordnung: Finanzgesetz und Jahresvoran
schlag 1959 stand im Zeichen einer Rede von 
Regierungschef Frick, die wir im Wortlaut ver
öffentlichen möchten: 

«Auch dieses Jahr kann ich den hohen Land
tag zu Beginn der Beratung des Voranschlages 
dahingehend informieren, daß die Landesrech
nung des laufenden Jahres sich gut inf Rahmen 
des Budgets bewegte, sodaß angenommen wer
den kann, daß diese ziemlich ausgeglichen ab
schließen wird. Die steigend Tendenz der Bud
getzahlen hält auch dieses Jahr an, übersteigen 
doch sowohl die Einnahmen als auch die Aus
gaben erstmals die 10 Millionengrenze. 

Gestatten Sie, meine Herren, daß ich mich 
im voraus über einige Ausgabenpositionen et
was näher äußere. Es wird sich dabei vor al
lem um Ausgaben handeln, die in diesem Vor
anschlag erstmals aufscheinen oder gegenüber 
früher wesehtlich erhöht werden mußten. Auch 
möchte ich einige aktuelle Probleme, die mit" 
den Staatsfinanzen direkt in Verbindung ste
hen, kurz streifen. 

* 

Unsere Währung hat auch in dem zur Neige 
gehenden Jahre wieder ein Stückchen ihrer 
Kaufkraft eingebüßt, sodaß die Gehälter unse
rer Beamten und Angestellten wieder um eine 
weitere Teuerungszulage in Höhe von 3 %  auf
gebessert werden mußten. Im Kanton St. Gal
len, an dessen Gehaltsregelung wir  uns seit 
Jahren halten, wird diese 3-prozentige Zulage 
ebenfalls am 1. Januar 1959 ausgerichtet. Diese 


